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Verfügung 
 

 

vom 6. Dezember 2022 

Nummer 2555_300.150.450-1073715 

 

 

 

Gestützt auf Art. 3 des Bundesgesetzes über den Strassenverkehr (SVG) vom 19.12.1958, 

die eidgenössische Verordnung über die Strassensignalisation (SSV) vom 5.9.1979, § 27 der 

Verordnung über den Vollzug des Strassensignalisationsrechts des Bundes (Kantonale Sig-

nalisationsverordnung) vom 21.11.2001, Art. 3 lit. a der Vorschriften über den Vollzug des 

Strassensignalisationsrechts des Bundes (Städtische Signalisationsvorschriften) vom 

20.8.2008 (AS 551.320), 

 

 

verfügt die Vorsteherin des Sicherheitsdepartements: 

 

 

Permanente Verkehrsvorschriften, Kreis 11 

 

 

1 Die folgende, noch nicht in Rechtskraft erwachsene Verfügung der Vorsteherin des Si-

cherheitsdepartements vom 18. August 2022, publiziert am 31. August 2022 (Nr. 

2022/0533), wird wiedererwägungsweise aufgehoben: 

 

1.1 «Permanente Verkehrsvorschriften, Kreis 11 

 

Für nachstehenden Verkehrsweg ergeht zwecks Verbesserung der Verkehrssi-

cherheit folgende Verkehrsvorschrift: 

 
Rässlerweg 

Fussweg 

 

Als «Fussweg, Fahrräder gestattet» wird bezeichnet: 

der Weg zwischen der Friedheimstrasse und der Strasse Gorwiden; 

der Weg zwischen der Strasse Gorwiden und der Schuppisstrasse; 

der Weg zwischen der Schuppis- und der Berninastrasse; 

gemäss örtlicher Markierung und Signalisation.» 

 

2 Für nachstehenden Verkehrsweg ergeht zwecks Verbesserung der Verkehrssicherheit 

folgende Verkehrsvorschrift: 

 

IDG Status (Auszufüllen durch Departement) 

 öffentlich 

 nicht öffentlich 

 teilweise öffentlich 

 befristet nicht öffentlich:       

 untersteht nicht dem IDG, daher nicht öffentlich 



 

 

 

 

 

 

 

 

2/2 

 

 
 

 

Rässlerweg 

Fussweg 

 

Als «Fussweg» wird bezeichnet: 

der Weg zwischen der Friedheimstrasse und der Strasse Gorwiden; 

der Weg zwischen der Strasse Gorwiden und der Schuppisstrasse; 

der Weg zwischen der Schuppis- und der Berninastrasse; 

gemäss örtlicher Markierung und Signalisation. 

 

3 Die Verkehrsvorschrift wird mit dem Aufstellen der Signale rechtsverbindlich. 

 

4 Gegen die Ziffer 2 dieser Verfügung kann innert 30 Tagen ab Publikation beim Stadtrat 

Zürich, Postfach, 8022 Zürich, schriftlich ein Begehren um Neubeurteilung eingereicht 

werden. Das Begehren muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Die Ver-

fahrenskosten sind von der unterliegenden Partei zu tragen. 

 

5 Die Unterlagen zu der Verkehrsvorschrift sind im elektronischen Amtsblatt einsehbar.  

Darin befindet sich ein Übersichtsplan. Verbindlich für die Verkehrsvorschrift ist der Ver-

fügungstext. 

 

6 Der Vollzug obliegt der Dienstabteilung Verkehr. 

 

7 Ziffern 1, 2, 3, 4 und 5 werden im Städtischen Amtsblatt unter der Überschrift: 
«Permanente Verkehrsvorschriften, Kreis 11» 

am 14. Dezember 2022 veröffentlicht. 

 

8 Mitteilung an die Stadtpolizei VKA-ZVO, stp-kommandokanzlei@zuerich.ch, SK SID/V 

(Extranet) und die Dienstabteilung Verkehr. 

 

 

 

 

Für richtigen Auszug Nach Antrag verfügt: 

 Vorsteherin des Sicherheitsdepartements: 

 



 

 Stadt Zürich 
Dienstabteilung Verkehr 
Verkehrsprojekte 

Mühlegasse 18/22 
8021 Zürich 
 

T +41 44 411 88 01 
stadt-zuerich.ch/dav 
 

 

 

   
Eine Dienstabteilung des Sicherheitsdepartements   
 

 

 

Zürich, 5. Dezember 2022 / davbib 

 

 

ELO Geschäfts-Nr. 2555_300.150.450-1073715 

 

Rässlerweg 

Wiedererwägungsweise Aufhebung der noch nicht in Rechtskraft erwachsenen Verfügung 

vom 18.8.2022, publiziert am 31.8.2022 (Nr. 2022/0533) sowie Erlass einer neuen Verkehrs-

vorschrift (Fussweg) 

 

Begründung und Antrag 

 

Auf dem Rässlerweg fehlte es bisher an einem Verkehrsregime, weshalb dort in der Vergan-

genheit immer wieder Konflikte zwischen dem Rad- und Fussverkehr entstanden. Daher er-

liess die Dienstabteilung Verkehr mit Verfügung vom 18. August 2022 die Regelung «Fuss-

weg, Fahrräder gestattet». Die nochmalige Überprüfung infolge eines Neubeurteilungsbe-

gehrens ergab, dass diese Regelung aufgrund der geringen Breite des Rässlerwegs und des 

vorhandenen Richtplaneintrags als «Fussverbindung mit erhöhter Aufenthaltsqualität» un-

zweckmässig erscheint. Deshalb soll die noch nicht rechtskräftige Verfügung vom 18. August 

2022 wiedererwägungsweise aufgehoben und auf dem Rässlerweg das Regime «Fussweg» 

angeordnet werden. 

 

Wir beantragen den Erlass der nachstehenden Verfügung. Die Publikation auf der städti-

schen Internetseite erfolgt durch die Dienstabteilung Verkehr. 

 

 

 

Esther Arnet 

Direktorin 

 

 

 

– Verfügungsplan 

– Einzelverfügung 

 

Kopie an: 

– Stadtpolizei Zürich, SIA-O-RWOERL, KrC 11 

Vorsteherin des Sicherheitsdepartements 

auf dem Dienstweg 



Stadt Zürich

Dienstabteilung Verkehr

Neu
(vorliegende Verfügung)

Bestand
(rechtsgültige Situation)

Nie umgesetzt
(Verfügung vom 18.8.2022)
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